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 30.01.2015 

Bestätigung: Einhaltung des Mindestlohns 

Hiermit bestätigt die Fa. Friedr. Freek GmbH, dass wir die ab dem 01.01.2015 in Kraft getretenen Regelungen des 
Mindestlohngesetzes erfüllen. Dies gilt auch für die ggf. von uns eingesetzten Subunternehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Friedr. Freek GmbH 

 

i. A. 

 
Hansjörg Siemens  
Qualitäts+Projektmanagement 


